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Wann innerhalb der letzten 10 Jahre  
gab es in der Stadt Bad Homburg einen so 
großen Widerstand zu einem Bebauungs-
plan, eine so hohe Bürgerbeteiligung?! 

 Großer Widerstand gegen städtische Planung am Platzenberg 
Aufruf zu nachhaltiger Stadtplanung 

Die Bürger fordern, 

• eine schnelle Realisierung des Schulbaus auf dem 
jetzt freien innerstädtischen Gelände der  
Alten Feuerwache/Schwalbacher Str.  

     Dies bedeutet: 
- sparsamer Umgang mit Steuergeldern durch 
Nutzung  von Gelände in öffentlicher Hand 
- einen zeitnah möglichen Baubeginn für die  
Schule, da nur Planungsrecht seitens der Stadt 
geschaffen werden muss 
- klare Eigentumsverhältnisse und mögliche  
Verfügbarkeit im Gegensatz zum Planungsgebiet 
Platzenbergfeld, wo nicht einmal alle  
Eigentümer zum Verkauf der benötigten Fläche 
bereit sind. (Was eine jahrelange Verzögerung 
bedeuten kann!) 

• keine weitere unnötige Versiegelung von land-
wirtschaftlichen Flächen und anderen Grünflä-
chen! Flächenrecycling und nachhaltiges Wirtschaf-
ten im Umgang mit der Natur sind die Voraussetzun-
gen für eine zukunftsorientierte Stadtplanung.  

Es ist ein bedeutendes und klares Signal, dass jetzt er-
neut – sogar im förmlichen Einwendungsverfahren zum 
B-Plan 99 – eine so hohe Zahl von über 2750 Bürgern 
ihre Einwendungen bei der Stadt einreichen.  
 
(2006 hatten bereits über 1800 Bürger und in der frühzei-
tigen Bürgerbeteiligung 2007 über 3600 Bürger ihre Ab-
lehnung gegenüber der städtischen Planung geäußert).  
 
Der Verein Landschaftsschutz Platzenberg wertet dies als 
großen Erfolg zumal die Stadt die Einwendungsfrist über 
die Weihnachtsfeiertage und Winterferien gelegt hatte, 
wohl in der Hoffnung, dass die Bürger ihre Einwendungen 
über die Ferienzeit vergessen.  

Der Verein selbst hat eine 66- 
seitige detaillierte Einwendung 
eingereicht, die auf Seite 3 
auszugsweise und unter 
www.platzenberg.de  
vollständig eingesehen wer-
den kann. 

Der 30 m lange Papierteppich aus über 
2750 Einwendungen im Rathaus 
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Einwendung des Vereins Landschaftsschutz Platzenberg 
gegen den Entwurf des Bebauungsplanes 99 im Überblick 

1. Es fehlt an einem städtebaulichen Bedarf 
für den Zugriff auf Freiflächen, weil die 
Pestalozzi-Schule am derzeitigen Standort 
und/oder auf dem Gelände der benachbar-
ten Feuerwache neu gebaut werden kann. 

 
2. Die Kriterien der Standortwahl sind fehler-

haft. Schulneubauten werden in Städten in 
einem Ballungsraum zur Flächenschonung 
drei- und mehrgeschossig ausgeführt; 
schulfunktionale Gründe sprechen nicht für 
eine maximale Zweigeschossigkeit der 
Schule. 

 
3. Bauleitpläne sollen eine menschenwürdige 

Umwelt sichern. Der Verkehr zum geplan-
ten Schulstandort am Platzenberg verur-
sacht erhebliche Gefahren für die Sicher-
heit von Kindern und älteren Menschen auf 
den zur Erschließung mit zusätzlichem 
Verkehr belasteten Straßen in den be-
nachbarten Wohngebieten. 

 
4. Bauleitpläne sollen gesunde Wohnverhält-

nisse schaffen. Die nur durch ein Wohnge-
biet erschließbare geplante Schule verur-
sacht einen gesteigerten Kraftfahrzeugver-
kehr und damit durch eine Auswahl von 
Alternativstandorten vermeidbaren Ver-
kehrslärm. 

 
5. Bauleitpläne sollen das Mikroklima schüt-

zen. Durch den geplanten Schulneubau 
werden Freiflächen versiegelt und durch 
den Baukörper die Kaltluftzufuhr vom Plat-
zenberg in das Wohngebiet am Bommers-
heimer Weg eingeschränkt. Wie bereits in 
Bebauungsplänen (B-Plan 9) aus den 90er 
Jahren bekannt, sind die Grünflächen – ja 
sogar Hausgärten – im Bereich des B-Plan 
99 und angrenzend (zwischen Tannen-
waldallee und Dornbach), von erheblicher 
Bedeutung für die Frischluft/Kaltluft in ganz 
Bad Homburg. Dies kann heute wohl kaum 
weniger bedeutsam sein als vor 20 Jahren. 
Das Feld am Platzenberg liegt zudem in 
einer der aus dem Taunus kommenden 
Kaltluftschneisen. Deren Bebauung min-
dert die Frischluftversorgung der Bewohner 
am Bommersheimer Weg und der an-
schließenden Wohngebiete. 

 
6. Die Lebensstätten wildlebender geschütz-

ter Tierarten dürfen nicht beeinträchtigt 
werden. Der Bereich des B-Plan 99 grenzt 
direkt an Habitate von Tieren,  

 
 

die laut Roter Liste besonders geschützt 
sind, somit sollte jeglicher Eingriff in die 
Natur auch unter diesem Gesichtspunkt 
vermieden werden. Die Planung schädigt 
den Lebensraum besonders geschützter 
Fledermausarten. 

 
7. Geeignete Flächen sollen für die Erholung 

weiterentwickelt werden. Die Planung be-
einträchtigt die Naherholung am Platzen-
berg. 

 
8. Die elektromagnetische Strahlung der be-

nachbarten Hochspannungsleitung kann 
das Lernverhalten, das Wohlbefinden und 
die Gesundheit insbesondere von Kindern 
beeinträchtigen.  

 
9. Die bauplanungsrechtliche Umwidmungs-

sperrklausel verlangt, dass landwirtschaft-
liche Flächen nur im notwendigen Umfang 
für andere Nutzungen in Anspruch zu 
nehmen sind (§ 1 Abs. 5 S. 3 BauGB). 
Standortalternativen sprechen gegen diese 
Notwendigkeit. Wir sprechen uns dringend 
dafür aus, dass das geplante Bauvorhaben 
auf einer bereits versiegelten innerstädti-
schen Alternativfläche umgesetzt wird. 
Weltweit geht der Trend dahin, so viel 
landwirtschaftliche Fläche wie möglich zu 
erhalten, besonders auch im Hinblick auf 
die zukünftige Versorgung mit Nahrungs-
mitteln bzw. erneuerbaren Energien.   

 
10. Das gesetzliche Optimierungsgebot eines 

sparsamen Umgangs mit Grund und Bo-
den (Bodenschutzklausel § 1a Abs. 1 
BauGB) legt einen Vorrang für die Nut-
zung bereits versiegelter Standorte nahe. 

 
11. Das Optimierungsgebot zur Vermeidung 

und Minimierung des planungsbedingten 
Eingriffs in Natur, Landschaftsbild und 
Kleinklima (§ 1a Abs. 2 Ziff. 2 BauGB) ist 
bei dem Vergleich geeigneter Standortal-
ternativen zu beachten. 

 
12. Das Gebot der Sparsamkeit der öffentli-

chen Haushaltsführung fordert eine vor-
rangige Nutzung von Grundstücken im öf-
fentlichen Eigentum und eine Beschrän-
kung der Höhe des Kaufpreises auf den 
Verkehrswert landwirtschaftlich genutzter 
Grundstücke vor Rechtskraft der Bebau-
ungsplanung.  


